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Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 2013/04/0062

Rechtssatz

§ 313 Abs. 1 BVergG 2006 enthält eine spezielle Mitwirkungsp=icht der Parteien, die eine e@ektive und rasche

Durchführung des Vergabenachprüfungsverfahrens sicherstellen soll. Die Erläuterungen (RV 323 BlgNR XX. GP, 99) zur

Bundesvergabegesetz-Novelle 1996, BGBl. Nr. 776, durch die der Regelungsinhalt des § 313 Abs. 2 BVergG 2006 (als

damaliger § 84 Abs. 2 des Bundesvergabegesetzes, BGBl. Nr. 462/1993) eingeführt worden ist, halten dazu fest, auf

Grund praktischer Erfahrungen sei es erforderlich, eine dem § 20 Abs. 2 VerfGG entsprechende Bestimmung

einzuführen, um dem Schlichtungs- und Nachprüfungsverfahren die erforderliche EDzienz zu sichern. Ausgehend von

dieser Zielsetzung kann der Behörde nicht entgegengetreten werden, wenn sie die amtswegige Beischa@ung von

Unterlagen, die nur kostenp=ichtig erworben werden könnten, als nicht geboten erachtet hat, zumal sich aus dem

Umstand der Bezugnahme auf die betre@enden Normtexte durch die BFn jedenfalls ergibt, dass diese über die

Normtexte verfügen muss.Paragraph 313, Absatz eins, BVergG 2006 enthält eine spezielle Mitwirkungsp=icht der

Parteien, die eine e@ektive und rasche Durchführung des Vergabenachprüfungsverfahrens sicherstellen soll. Die

Erläuterungen Regierungsvorlage 323 BlgNR römisch zwanzig. GP, 99) zur Bundesvergabegesetz-Novelle 1996, BGBl.

Nr. 776, durch die der Regelungsinhalt des Paragraph 313, Absatz 2, BVergG 2006 (als damaliger Paragraph 84, Absatz

2, des Bundesvergabegesetzes, Bundesgesetzblatt Nr. 462 aus 1993,) eingeführt worden ist, halten dazu fest, auf

Grund praktischer Erfahrungen sei es erforderlich, eine dem Paragraph 20, Absatz 2, VerfGG entsprechende

Bestimmung einzuführen, um dem Schlichtungs- und Nachprüfungsverfahren die erforderliche EDzienz zu sichern.

Ausgehend von dieser Zielsetzung kann der Behörde nicht entgegengetreten werden, wenn sie die amtswegige

Beischa@ung von Unterlagen, die nur kostenp=ichtig erworben werden könnten, als nicht geboten erachtet hat, zumal

sich aus dem Umstand der Bezugnahme auf die betre@enden Normtexte durch die BFn jedenfalls ergibt, dass diese

über die Normtexte verfügen muss.
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